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A. ALLGEMEINE ANGABEN 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) unter Beachtung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. 

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Allgemeines 

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden 
werden grundsätzlich stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den 
jeweiligen Abschnitten darauf hingewiesen. 

Zinsabgrenzungen aus negativen Zinsen werden dem Bilanzposten zugeordnet, dem sie zugehö-
ren. 

Forderungen 

Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (einschließlich Schuldscheine mit Halteabsicht bis zur 
Endfälligkeit) sowie Namensschuldverschreibungen hat die Stadtsparkasse Haltern am See (im 
nachfolgenden Sparkasse genannt) zum Nennwert bilanziert. Die Unterschiedsbeträge zwischen 
Nennwert und Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ihres Zinscharakters in die Rechnungsabgren-
zungsposten aufgenommen und werden planmäßig über die Laufzeit der Geschäfte verteilt.  

Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen wurde durch 
die Bildung von Einzelwertberichtigungen nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht ausrei-
chend Rechnung getragen. Der Umfang der Risikovorsorge ist abhängig von der Fähigkeit der Kre-
ditnehmer, vereinbarte Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten sowie dem Wert vorhandener 
Sicherheiten. Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung hat die Sparkasse das aktu-
elle gesamtwirtschaftliche Umfeld, die Situation einzelner Branchen sowie Einschätzungen zur Ent-
wicklung der Covid-19 Pandemie ebenso wie staatliche Stabilisierungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Sofern unter diesen Rahmenbedingungen und Annahmen keine nachhaltige Schuldendienstfähig-
keit von Kreditnehmern zu erwarten ist, hat die Sparkasse eine Einzelwertberichtigung gebildet. 
Die der aktuellen Covid-19 Krise geschuldeten immanenten Schätzungsunsicherheiten und Ermes-
sensspielräume hat die Sparkasse im Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. aus-
geübt. 
 
Für latente Risiken im Forderungsbestand wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. 
 
 
Mit Blick auf den vom IDW am 13. Dezember 2019 veröffentlichten und ab dem Geschäftsjahr 2022 
verpflichtend anzuwendenden RS BFA 7 zur Bemessung von Pauschalwertberichtigungen hat die 
Sparkasse eine Pauschalwertberichtigung in Höhe des erwarteten Verlustes über einen Betrach-
tungszeitraum von 12 Monaten gebildet, der sich im Wesentlichen an dem auch für Zwecke des 
internen Risikomanagements ermittelten und verwendeten Wert orientiert. Erstmals hat die Spar-
kasse die Pauschalwertberichtigungen auf die Bilanzposten Forderungen an Kunden sowie die be-
troffenen Posten unter dem Bilanzstrich und außerhalb der Bilanz (widerrufliche Kreditzusagen) 
aufgeteilt. 
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Wertpapiere 

Die Zuordnung von Wertpapieren zur Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) oder zum Anlagever-
mögen hat die Sparkasse im Geschäftsjahr nicht geändert. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere der Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) sind mit ihren Anschaf-
fungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips und des Wertaufholungsgebots 
bilanziert.  

Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, wurden 
auf Basis des Durchschnittspreises ermittelt. 

Wertpapiere, die dazu bestimmt wurden, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (Anlagevermö-
gen), wurden ebenfalls nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. 

Von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung geht die Sparkasse bei Schuldverschreibun-
gen aus, wenn sich zum Bilanzstichtag abzeichnet, dass vertragsgemäße Leistungen nicht oder 
nicht in dem zum Erwerbszeitpunkt erwarteten Umfang erbracht werden. Zur Beurteilung hat die 
Sparkasse aktuelle Bonitätsbeurteilungen herangezogen. Unabhängig davon sind Wertminderun-
gen von Schuldverschreibungen bis zum Rückzahlungswert stets dauerhaft, soweit sie auf die Ver-
kürzung der Restlaufzeit zurückzuführen sind. 

Soweit für die Wertpapiere ein aktiver Markt bestand, wurde der Marktpreis für die Bewertung her-
angezogen. Für die Abgrenzung, ob ein aktiver Markt vorliegt, hat die Sparkasse die Kriterien zu-
grunde gelegt, die in der MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive- Richtlinie 2014/65/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014) für die Abgrenzung eines liquiden 
von einem illiquiden Markt festgelegt wurden. Auf Basis dieser Abgrenzungskriterien liegen für die 
festverzinslichen Wertpapiere ausschließlich nicht aktive Märkte vor.  

In den Fällen, in denen die Sparkasse nicht von einem aktiven Markt ausgehen konnte, hat sie die 
Bewertung anhand von Kursen des Kursinformationsanbieters Refinitiv vorgenommen, auf die das 
bestandsführendes System SimCorp Dimension (SCD) zurückgreift. Dieser Kursermittlung liegt ein 
Discounted Cashflow-Modell unter Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze zugrunde. 

Für Anteile an Investmentvermögen oder Aktien hat die Sparkasse als beizulegenden Wert         
grundsätzlich den Rücknahmepreis bzw. den Börsenpreis angesetzt.  

Beteiligungen  

Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden mit den Anschaf-
fungskosten bzw. zum beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizu-
legenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. 

Die Beteiligungsbewertung erfolgt grundsätzlich auf Basis der Vorgaben des IDW RS HFA 10 nach 
dem Ertragswertverfahren. Andere Bewertungsmethoden kommen dann zum Einsatz, wenn die Art 
bzw. der betragliche Umfang der Beteiligung dies rechtfertigen.  
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Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden als Aktiv-
posten in die Bilanz übernommen. 

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250 EUR werden aus Vereinfa-
chungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskos-
ten von mehr als 250 EUR bis 1.000 EUR wird ein Sammelposten gebildet, der aufgrund der insge-
samt unwesentlichen Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung über fünf Jahre ergebniswirksam verteilt wird. 

Die Gebäude werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Bauten 
auf fremdem Grund und Boden sowie Einbauten in gemieteten Gebäuden wird die für das Gebäude 
geltende Nutzungsdauer zugrunde gelegt, wenn sie kürzer ist als die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer. 

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Vermögensgegenständen über 
dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wurde dem durch außerplanmäßige 
Abschreibungen Rechnung getragen. 

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Betriebsvorrichtungen wer-
den entsprechend dem tatsächlichen Werteverzehr linear abgeschrieben. Im Jahr der Anschaffung 
wird die zeitanteilige Jahresabschreibung verrechnet.  

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Agien und Disagien werden in Rech-
nungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig verteilt. 

Rückstellungen 

Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken 
und ungewissen Verpflichtungen. Hierzu hat die Sparkasse eine Einschätzung vorgenommen, ob 
dem Grunde nach rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Erkenntnis-
sen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. In Einzelfällen hat die 
Sparkasse dabei auch auf die Einschätzung externer Sachverständiger zurückgegriffen. Bei der Be-
urteilung von Rechtsrisiken hat die Sparkasse die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. 

Beim erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer 
Summe erfasst (Nettomethode). 

Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. 
Die übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entspre-
chenden Zinssatz der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst.  Bei der Er-
mittlung der Rückstellungen und den damit in Zusammenhang stehenden Erträgen und Aufwen-
dungen hat die Sparkasse unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der 
Periode eintritt. Entsprechendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs bzw. des 
zweckentsprechenden Verbrauchs. 

Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes zwischen zwei Abschlussstichtagen oder Zinsef-
fekte einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden in der betroffenen GuV-Position und für 
Pensionsrückstellungen im Zinsergebnis ausgewiesen.  
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Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der 
Grundlage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck entsprechend dem Anwartschaftsbarwert-
verfahren ermittelt. Dabei werden künftige jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,00 % 
sowie Rentensteigerungen von 2,00 % unterstellt. Der Berechnung der Pensionsrückstellungen 
wurde ein vom Pensionsgutachter auf das Jahresende 2021 prognostizierter Durchschnittszins-
satz von 1,87 %, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde 
gelegt. Die Ermittlung dieses durchschnittlichen Zinssatzes basiert auf einem Betrachtungszeit-
raum von zehn Jahren. 

Altersteilzeitverträge wurden in der Vergangenheit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes 
und des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit und ergänzender betrieblicher Vereinbarun-
gen abgeschlossen. Bei den hierfür gebildeten Rückstellungen werden künftige Lohn- und Gehalts-
steigerungen von 1,8 % angenommen. Die Restlaufzeit der Verträge beträgt bis zu 3,25 Jahre. Die 
Abzinsung erfolgt mit dem der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verträge entsprechenden Zins-
satz von 0,99 %.  

Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 (AGB-Urteil, XI ZR 26/20) entschieden, dass bislang in der 
deutschen Kreditwirtschaft weit verbreitete Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
unwirksam sind, die AGB- und damit auch Gebühren-Änderungen ohne aktive Zustimmung des 
Kunden vorsahen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Sparkasse nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt war, wird die 
Sparkasse dieses Urteil aufgrund seiner grundsätzlichen Bedeutung bei der künftigen Gestaltung 
der Vertragsbeziehung zu ihren Kunden berücksichtigen.  

Die Sparkasse war insgesamt von diesem Urteil nicht betroffen, da die letzte Preiserhöhung vor 
dem grundsätzlich relevanten Zeitraum ab dem Jahr 2018 durchgeführt wurde. 

Der BGH hat mit Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) über die Revision im Musterfeststel-
lungsverfahren zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen entschieden. Gegenstand 
des aktuellen Verfahrens war im Kern die Frage, wie der während der typischerweise längeren Lauf-
zeit dieser von vielen Banken und Sparkassen angebotenen Verträge veränderliche Zinssatz für die 
laufende Verzinsung zu berechnen ist. Vertragliche Regelungen mit dem Kunden, die eine Festle-
gung im Ermessen des Kreditinstituts vorsehen, sind unzulässig.  

Der BGH hat entschieden, dass in diesen Fällen für die Höhe der variablen Verzinsung ein maßge-
bender Referenzzinssatz für langfristige Spareinlagen zu bestimmen ist. Bei der Zinsanpassung ist 
im Rahmen einer monatlichen Anpassung der ursprünglich relative Abstand des Vertragszinssat-
zes zum Referenzzinssatz beizubehalten. Offengeblieben ist, welcher konkrete Referenzzinssatz 
zugrunde gelegt werden muss. Der BGH hat das Verfahren in diesem Punkt an das zuständige Ober-
landesgericht (OLG) Dresden zurückverwiesen; eine Entscheidung des OLG steht noch aus. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Sparkasse nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt war, hat sie 
die Konsequenzen des BGH-Urteils analysiert und geprüft, ob die von ihr in der Vergangenheit mit 
ihren Kunden geschlossenen Verträge vergleichbar ausgestaltet sind.  

Soweit das Ergebnis dieser Prüfung eine vergleichbare Ausgestaltung ergeben hat, hat die Spar-
kasse für eventuelle Zinsansprüche der Kunden in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 
Rückstellungen gebildet. Dabei hat die Sparkasse im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen 
Beurteilung unter Berücksichtigung bisheriger und erwarteter Kundenreaktionen die Wahrschein-
lichkeit beurteilt, dass Ansprüche geltend gemacht werden. Den Referenzzinssatz hat die Spar-
kasse aufgrund der ungeklärten Rechtslage für Zwecke der Bewertung der Rückstellungen unter 
Berücksichtigung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips festgelegt. Dabei wurden die vom BGH 
vorgegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt.  
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Bilanzierung und Bewertung von Derivaten 

Die Sparkasse setzt Derivate im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie wurden in die verlustfreie 
Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. 

Darüber hinaus wurde eine Bewertungseinheit gemäß § 254 HGB als Micro-Hedge zur Absicherung 
von Zinsrisiken von einem Wertpapier gebildet. Die Angaben nach § 285 Nr. 23 HGB erfolgen in ei-
nem separaten Abschnitt des Anhangs. 

Derivate, die weder in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches bzw. in Bewertungseinheiten 
nach § 254 HGB einbezogen wurden, noch Bestandteil des Handelsbestands sind, hält die Spar-
kasse nicht.  

Die laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden Zinsabgrenzun-
gen werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen. 

Die in strukturierten Produkten eingebetteten Derivate hat die Sparkasse grundsätzlich zusammen 
mit dem Basisinstrument als einheitlichen Vermögensgegenstand bilanziert. Strukturierte Pro-
dukte sind dadurch gekennzeichnet, dass ein verzinsliches oder unverzinsliches Basisinstrument 
(i. d. R. Forderungen oder Wertpapiere) mit einem oder mehreren Derivaten vertraglich zu einer 
Einheit verbunden ist. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte in Übereinstimmung mit der Stel-
lungnahme RS HFA 22 des IDW. 

Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zinsbuch) 

Zinsbezogene Finanzinstrumente (einschließlich Derivate) des Bankbuchs der Sparkasse (Zins-
buchs) hat sie auf der Grundlage der vom IDW veröffentlichten Stellungnahme zur Rechnungsle-
gung RS BFA 3 im Rahmen einer wertorientierten Berechnung untersucht. Das Bankbuch umfasst 
- entsprechend dem internen Risikomanagement - alle bilanziellen und außerbilanziellen zinsbe-
zogenen Finanzinstrumente außerhalb des Handelsbestands. Bei der Beurteilung werden alle Zins-
erträge aus zinsbezogenen Finanzinstrumenten des Bankbuchs sowie die voraussichtlich noch zu 
deren Erwirtschaftung erforderlichen Aufwendungen (Refinanzierungskosten, Risikokosten, Ver-
waltungskosten) berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt auf Basis der Zinsstrukturkurve am Ab-
schlussstichtag. Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nach den Berechnungen der Sparkasse 
nicht, so dass die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich war.  

Währungsumrechnung 

Nicht dem Handelsbestand zugeordnete und nicht in Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB auf-
genommene, auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
sowie am Bilanzstichtag nicht abgewickelte Kassageschäfte sind mit dem Devisenkassamittelkurs 
am Bilanzstichtag in EUR umgerechnet.  

Die Fremdwährungsbestände sind besonders gedeckt. Von einer besonderen Deckung geht die 
Sparkasse aus, wenn das Wechselkursänderungsrisiko durch sich betragsmäßig entsprechende 
Geschäfte oder Gruppen von Geschäften einer Währung ausgeschlossen wird. Bei den besonders 
gedeckten Geschäften handelt es sich um lfd. Konten von Kunden, die durch gegenläufige Ge-
schäfte mit einem Kreditinstitut gedeckt sind. 

Die Aufwendungen und Erträge von besonders gedeckten Geschäften wurden je Währung saldiert 
und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

Der Gesamtbetrag der auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten beträgt 578 TEUR bzw. 578 TEUR. 
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C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aktiva 3 – Forderungen an Kreditinstitute 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

31.12.2020 
TEUR 

Forderungen an  
die eigene Girozentrale 

4.794 23.358 

nachrangige Forderungen. 2.000 2.000 

Aktiva 5 – Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 

 31.12.2021 
TEUR 

Börsennotiert 63.795 

nicht börsennotiert - 

Aktiva 6 – Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 

Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 

  31.12.2021 
TEUR 

börsennotiert 3.358 

nicht börsennotiert 6.052 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des An-
hangs ist, dargestellt. 

Aktiva 7 – Beteiligungen 

Angaben zu Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB soweit diese nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
Mio. EUR 

Jahresergebnis 
Mio. EUR 

Sparkassenverband 
Westfalen-Lippe 

Münster 0,24 1.169,5 
(31.12.2020) 

-70,0 
(31.12.2020) 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des An-
hangs ist, dargestellt. 
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Aktiva 9 – Treuhandvermögen 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe die Forderungen an Kunden. 

Aktiva 12 – Sachanlagen 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
 TEUR 

Im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte 
Grundstücke und Gebäude 

3.851 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 266 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des An-
hangs ist, dargestellt. 

Aktiva 13 – Sonstige Vermögensgegenstände 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind folgende nicht unwesentliche Einzelposten ent-
halten: 

 31.12.2021 
TEUR 

Provisionsansprüche an Verbundpartner 176 

Steuererstattungsansprüche 851 

Aktiva 14 – Rechnungsabgrenzungsposten 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

31.12.2021 
TEUR 

Disagio aus Verbindlichkeiten  2 3 
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Passiva 1 – Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

31.12.2020 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
der eigenen Girozentrale 

58 73 

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 
20.761 TEUR als Sicherheit übertragen worden. 

Passiva 4 – Treuhandverbindlichkeiten 

Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten. 

Für die Treuhandverbindlichkeiten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 1.186 TEUR als Si-
cherheit übertragen worden. 

Passiva 5 – Sonstige Verbindlichkeiten 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind folgende nicht unwesentliche Einzelposten enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

Verbindlichkeiten aus Lieferung und 
Leistung 

159 

Passiva 7 – Rückstellungen 

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-
tungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergange-
nen zehn Geschäftsjahren und deren Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes 
aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt zum 31. Dezember 2021 458 TEUR.  

Eine Ausschüttungssperre besteht nicht, da in Vorjahren bereits in entsprechender Höhe die             
Sicherheitsrücklage dotiert wurde. 
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Passiva 9 – Nachrangige Verbindlichkeiten 

Folgende nachrangige Verbindlichkeiten übersteigen 10 % des Gesamtbetrags der nachrangigen 
Verbindlichkeiten: 

Betrag 
TEUR 

Währung Zinssatz % fällig am Rückzahlungsverpflichtung 

5.000 EUR 2,53 26.11.2034 nein 

Für die in dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr Aufwendungen 
in Höhe von 127 TEUR angefallen.  

Die von der Sparkasse eingegangenen nachrangigen Verbindlichkeiten können im Falle der Insol-
venz oder der Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger 
zurückerstattet werden. Sie sind für beide Vertragsparteien während der Laufzeit unkündbar.  

Erläuterungen zu den Posten unter dem Bilanzstrich 

Eventualverbindlichkeiten 

In diesem Posten werden übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf 
Basis der regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen im Rahmen der Kreditrisikomanagementprozesse 
geht die Sparkasse für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirt-
schaftlichen Belastung der Sparkasse führen werden.  

Andere Verpflichtungen 

Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen werden im Rahmen der 
Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf dieser Grundlage ist die Sparkasse der Auffassung, dass 
ihre Kunden voraussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach der 
Auszahlung zu erfüllen.  
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D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Gewinn- und Verlustrechnung 2 – Zinsaufwendungen 

In diesem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 146 TEUR enthalten, die auf die 
Zuführung zur Rückstellung aufgrund der Auswirkungen des BGH-Urteils zu Zinsanpassungsklau-
seln bei Prämiensparverträgen entfallen. 

Gewinn- und Verlustrechnung 5 – Provisionserträge 

Rund 448 TEUR der Provisionserträge entfallen auf für Dritte erbrachte Dienstleistungen für Ver-
waltung und Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen, Immobilien und die Verwaltung 
von Treuhandkrediten. 

Gewinn- und Verlustrechnung 8 – Sonstige betriebliche Erträge 

In diesem Posten sind Erträge von insgesamt 579 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfe enthalten. 

Gewinn- und Verlustrechnung 10 – Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

In diesem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 96 TEUR enthalten, die aus der 
Zuführung zur Rückstellung für künftige Zahlungsverpflichtungen in den Sparkassenstützungs-
fonds des SVWL resultieren. 

Gewinn- und Verlustrechnung 23 – Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

In diesem Posten sind aperiodische Aufwendungen in Höhe von 173 TEUR und Erträge in Höhe 
21 TEUR enthalten, die aus Nachzahlungen bzw. Erstattungen für Vorjahre resultieren. Von den 
Aufwendungen entfallen 135 TEUR auf eine Außenprüfung gemäß §§ 193 ff. der Abgabenordnung 
für das Jahr 2019.  
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E. SONSTIGE ANGABEN 

Fristengliederung (in TEUR) 

 mit einer Restlaufzeit von  

 
 

bis drei 
Monate 

mehr als 
drei Monate 
bis ein Jahr 

 
mehr als ein 
Jahr bis fünf 

Jahre 

 
mehr als 
fünf Jahre 

 
mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

im Jahr 
2022 
fällig 

Aktivposten       

3. Forderungen an 
Kreditinsti-
tute
  

      

b) andere Forderungen 
(ohne Bausparguthaben) --- --- --- 2.000   

4. Forderungen an Kunden 5.203 22.247 65.111 163.458 6.254 --- 

5. Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere      22.008 

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten       
b) mit vereinbarter Laufzeit  
oder Kündigungsfrist 439 1.342 6.964 13.835   

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

      

a) Spareinlagen        
ab) mit vereinbarter Kün-

digungsfrist von mehr 
als drei Monaten 33 2.390 125 62   

b) andere Verbindlichkeiten       
bb) mit vereinbarter 

Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 1.890 474 788 ---   

Anteilige Zinsen werden nach § 11 Satz 3 RechKredV nicht in die Fristengliederung einbezogen. 
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Latente Steuern 

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und Steuerent-   
lastungseffekte. Die Sparkasse hat diese Effekte auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes 
(inklusive Solidaritätszuschlag) von 15,83 % und eines Gewerbesteuersatzes von 20,00 % unter 
Zugrundelegung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt.  

Nennenswerte Unterschiedsbeträge entfallen auf folgende Bilanzpositionen: 

Positionen Erläuterung der Differenz 

Aktive latente Steuern  

Forderungen an Kunden Vorsorgereserven, unterschiedliche Bewertung der 
Pauschalwertberichtigungen in der Steuer- und Han-
delsbilanz 

Schuldverschreibungen andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere 

Aktien und Investmentfonds 

Vorsorgereserven 
 

steuerliche Korrekturen 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 

unterschiedliche Parameter  

andere Rückstellungen unterschiedliche Parameter und steuerrechtlich nicht 
berücksichtigte Rückstellungen 

Saldiert ergibt sich ein Überhang aktiver latenter Steuern, für den das Aktivierungswahlrecht 
nicht genutzt wurde. 

Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen, auf der Grundlage der steuerlichen Regelungen 
ermittelten Steueraufwand und dem aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 
erwarteten Steueraufwand ist im Wesentlichen auf die Veränderung der Vorsorgereserven sowie 
des Fonds für allgemeine Bankrisiken zurückzuführen.  
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Derivative Finanzinstrumente 

Die Sparkasse hat im Rahmen der Sicherung bzw. Steuerung von Zinsänderungsrisiken Termin-
geschäfte als Deckungsgeschäfte abgeschlossen. Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickel-
ten Termingeschäfte verteilen sich auf Zinsswaps. Im Berichtszeitraum wurden keine Handels-
buchgeschäfte in derivativen Finanzinstrumenten getätigt. 

Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten Termingeschäfte ergeben sich aus der nachste-
henden Tabelle der nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten derivativen Finanzinstru-
mente. Bei den Deckungsgeschäften handelt es sich um die in Bewertungseinheiten oder in die 
verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogenen schwebenden Geschäfte.  

 

  Nominalbeträge 

  in TEUR 

  nach Restlaufzeiten  

Derivate Finanzinstrumente Bis 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre insgesamt 

Zinsrisiken         

    Zinsswaps 20.000  15.000  10.000 45.000 
 
Bei den aufgeführten derivativen Finanzinstrumenten entspricht der beizulegende Zeitwert bei 
einem aktiven Markt dem Marktpreis. Soweit kein aktiver Markt besteht, wurde der beizulegende 
Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt.  

Die im Rahmen der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte 
wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht einzeln be-
wertet.  

Am Bilanzstichtag bestehen außerhalb des in eine Bewertungseinheit einbezogenen deri-
vativen Finanzinstrumentes in folgendem Umfang noch nicht abgewickelte und nicht zum 
beizulegenden Zeitwert bilanzierte derivative Finanzinstrumente: 
 

 Buchwerte Beizulegende Zeitwerte 

  positiv negativ 

Derivative Finanzinstrumente TEUR TEUR TEUR 

Zinsrisiken    

 Zinsswaps 25.000 154 77 

Der beizulegende Zeitwert der Zinsswaps wird über die Abzinsung der künftigen Zahlungen 
(Cashflows) fiktiver Gegengeschäfte (Glattstellungsfiktion) auf den Abschlussstichtag er-
mittelt (Discounted-Cashflow-Verfahren). Die Diskontierungsfaktoren werden von Reuters 
veröffentlichten Zinsstrukturkurven am Markt gehandelter Swaps entnommen.  

Die Zinsänderungsrisiken misst die Sparkasse durch die Ermittlung der Auswirkungen von 
Marktzinsänderungen auf den Vermögenswert aller zinstragenden Aktiv- und Passivpositi-
onen (Zinsbuch) über die Abzinsung aller innerhalb der jeweiligen Restlaufzeit liegenden 
Zahlungen (Cashflows). Diese werden mit der der jeweiligen Laufzeit entsprechenden aktu-
ellen Rendite abgezinst. 



 

50 
 

s 

Bewertungseinheiten 

Im Risikomanagement eingegangene Sicherungsbeziehungen, die die Voraussetzungen des 
§ 254 HGB erfüllen, werden auch für bilanzielle Zwecke als Sicherungsbeziehung (Bewertungs-
einheit) behandelt. 

Die bilanzielle Behandlung von Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB erfolgt nach den gesetz-
lichen Vorschriften und den Interpretationen des Rechnungslegungsstandards IDW RS HFA 35. 
Auf dieser Basis ermittelt die Sparkasse für die Bewertungseinheit zum Bilanzstichtag die Wer-
tänderung von Grund- und Sicherungsgeschäft. Die Sparkasse differenziert dabei nach Wertän-
derungen, die auf gesicherte Risiken und solche, die auf ungesicherte Risiken entfallen. Die auf 
gesicherte Risiken entfallenden Wertänderungen werden auf der Grundlage der sog. "Einfrie-
rungsmethode" außerhalb der bilanziellen Wertansätze miteinander verrechnet. Sofern sich die 
Wertänderungen nicht vollständig ausgleichen, bildet die Sparkasse für einen Aufwandsüber-
hang eine Rückstellung, ein positiver Überhang bleibt unberücksichtigt Der Kurswert von 20 
Mio. EUR wurde durch eine Händlerabfrage plausibilisiert und weiterhin zu Anschaffungskosten 
bewertet. 

Zum 31. Dezember 2021 besteht folgende Bewertungseinheit gemäß § 254 HGB: 
 

Art der Bewer-
tungseinheit 

Art von Grundge-
schäften 

Betrag 
(Mio. EUR) 

abgesichertes Risiko 

Micro-Hedge Wertpapiere 20 Zinsänderungsrisiko (Zah-
lungsstromänderungsrisiko) 

 

Zum Bilanzstichtag wurden insgesamt Risiken in Höhe von 20 Mio. EUR abgesichert und in 
die kompensatorische Bewertung einbezogen.  

 
Art der Bewertungseinheit Einbezogene 

Grundgeschäfte 
Restlaufzeit 
in Jahren 

voraussichtlich  
künftige Wirksam-
keit in % 

Micro-Hedge erworbenes  
Wertpapier 

 
1,0 

 
100 

Die prospektive Wirksamkeit ist gegeben, da Grund- und Sicherungsgeschäft vergleichbaren Ri-
siken unterliegen 
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Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

Aus der verbindlichen Zeichnungszusage gegenüber einem Immobilienfonds bestehen Ver-
pflichtungen zum zusätzlichen Anteilserwerb in Höhe von 3.888 TEUR. 

Leistungszusage der Zusatzversorgungskasse 

Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach 
Maßgabe des "Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) " zugesagt. Um den anspruchsberechtig-
ten Mitarbeitern die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaf-
fen, ist die Sparkasse Mitglied in der Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 
(kvw-Zusatzversorgung). Trägerin der kvw-Zusatzversorgung sind die Kommunalen Versor-
gungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Die kvw-Zusatzversorgung ist eine rechtlich unselbststän-
dige aber finanziell eigenverantwortliche Sonderkasse der kvw. 

Die kvw-Zusatzversorgung finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlageverfahren. 
Hierbei wird im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein Umlagesatz bezogen auf die 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der versicherten Beschäftigten ermittelt. Die kvw-Zu-
satzversorgung erhebt zusätzlich zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversorgungssystem 
entstandenen Versorgungsansprüche ein Sanierungsgeld. Im Geschäftsjahr 2021 betrug das 
Sanierungsgeld 3,25 % der umlagepflichtigen Gehälter. Insgesamt betrug im Geschäfts-
jahr 2021 der Finanzierungssatz (Umlagesatz und Sanierungsgeld) 7,75 % der umlagepflichti-
gen Gehälter. Der Umlagesatz bleibt im Jahr 2022 unverändert. 

Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsan-
spruchs gemäß ATV-K richtet sich gegen die kvw-Zusatzversorgung, während die Verpflichtung 
der Sparkasse ausschließlich darin besteht, der kvw-Zusatzversorgung im Rahmen des mit ihr 
begründeten Mitgliedschaftsverhältnisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten Fi-
nanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversor-
gung bei versorgungspflichtigen Entgelten von 3.276.595,18 EUR betrugen im Geschäftsjahr 
2021 253.963,17 EUR. 

Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW 
RS HFA 30 n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Al-
tersversorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der kvw-Zusatzversorgung handels-
rechtlich eine mittelbare Versorgungsverpflichtung. Die kvw-Zusatzversorgung hat im Auftrag 
der Sparkasse den nach Rechtauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Bar-
wert der auf die Sparkasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallenden Leistungs-
verpflichtung zum 31. Dezember 2021 ermittelt. Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kas-
senvermögen um Kollektivvermögen aller Mitglieder des umlagefinanzierten Abrechnungsver-
bandes handelt, ist es gemäß IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der Angaben im Anhang nach 
Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug zu bringen. Auf dieser Basis beläuft sich der gemäß 
Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag auf 7.940.928 EUR. 

Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an 
die versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfah-
ren), die auch für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksich-
tigung einer gemäß Satzung der kvw-Zusatzversorgung unterstellten jährlichen Rentenstei-
gung von 1 % und unter Anwendung der Heubeck-Richttafeln RT 2005 G ermittelt. Als Diskon-
tierungszinssatz wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsver-
ordnung der auf Basis der vergangenen zehn Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz 
von 1,87 % verwendet, der sich bei einer pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren 
ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezogenes Versorgungssystem handelt, sind erwartete 
Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die Daten zum Versichertenbestand der Versor-
gungseinrichtung per 31. Dezember 2021 liegen derzeit noch nicht vor, sodass auf den Versi-
chertenbestand per 31. Dezember 2020 abgestellt wurde. 
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Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der 
Sparkasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesag-
ten Leistung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die kvw-Zusatzversorgung die verein-
barten Leistungen nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des verantwortlichen 
Aktuars im Aktuar-Gutachten 2021 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestä-
tigt der verantwortliche Aktuar der kvw-Zusatzversorgung in diesem Gutachten die Angemes-
senheit der rechnungsmäßigen Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestä-
tigt auf Basis des versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit 
der Leistungsverpflichtungen der kvw-Zusatzversorgung. 

Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation 
angeschlossen, das elf regionale Sparkassenstützungsfonds durch einen überregionalen Aus-
gleich miteinander verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landes-
banken und Landesbausparkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung 
steht im Stützungsfall das gesamte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Ver-
fügung.  

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, das von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsge-
setz (EinSiG) amtlich anerkannt ist, besteht aus: 

1. Freiwillige Institutssicherung 

Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu 
schützen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten ab-
zuwenden. Auf diese Weise soll ein Entschädigungsfall vermieden und die Geschäftsbe-
ziehung zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. 

2. Gesetzliche Einlagensicherung 

Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagen-
sicherungssystem nach EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen Einlagensicherung 
haben die Kunden gegen das Sicherungssystem neben bestimmten Sonderfällen einen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100 TEUR. Dieser gesetzliche Entschädi-
gungsfall ist jedoch eine reine Rückfalllösung für den Fall, dass die freiwillige Institutssi-
cherung ausnahmsweise einmal nicht greifen sollte. 

Die Sparkasse ist nach § 48 Abs. 2 Nr. 5 EinSiG verpflichtet, gegenüber dem SVWL und dem DSGV 
als Träger des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssys-
tems der Sparkassen-Finanzgruppe zu garantieren, dass die Jahres- und Sonderbeiträge sowie 
die Sonderzahlung geleistet werden. 

Für die Sparkasse beträgt das bis zum Jahr 2024 aufzubringende Zielvolumen 1.293 TEUR. Bis 
zum 31. Dezember 2021 wurden 772 TEUR eingezahlt. 

Das EinSiG lässt zu, dass bis zu 30 % der Zielausstattung der Sicherungssysteme in Form von 
unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen (Payment Commitments) aufgebracht werden kön-
nen. Von dieser Möglichkeit hat die Sparkasse keinen Gebrauch gemacht.  
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Indirekte Haftung für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 

Auf der Grundlage des verbindlichen Protokolls vom 24. November 2009 wurde mit Statut vom 
11. Dezember 2009 zur weiteren Stabilisierung der ehemaligen WestLB AG, Düsseldorf, die 
Erste Abwicklungsanstalt (EAA) gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz errichtet. 
Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL), Münster, ist entsprechend seinem Anteil an 
der EAA von 25,03 % verpflichtet, liquiditätswirksame Verluste der EAA, die nicht durch das Ei-
genkapital der EAA ausgeglichen werden können, bis zu einem Höchstbetrag von 2,25 Mrd. EUR 
zu übernehmen. Indirekt besteht für die Sparkasse entsprechend ihrem Anteil am Verband eine 
aus künftigen Gewinnen zu erfüllende Verpflichtung, die nicht zu einer Belastung des am Bilanz-
stichtag vorhandenen Vermögens führt. Daher besteht zum Bilanzstichtag nicht die Notwendig-
keit zur Bildung einer Rückstellung. 

Für die mit der Auslagerung des Portfolios der ehemaligen WestLB AG auf die EAA verbundene 
indirekte Verlustausgleichspflicht war vereinbart, beginnend mit dem Jahr 2010 in einem Zeit-
raum von 25 Jahren Beträge aus erwirtschafteten Gewinnen anzusparen (Gesamtbetrag zum 
31. Dezember 2021: 1,1 Mio. EUR). Im Januar 2021 hat das Ministerium der Finanzen des Landes 
Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung erteilt, dass eine über die von den nordrhein-westfäli-
schen Sparkassen bereits angesparten Beträge hinausgehende Verlustausgleichsvorsorge un-
terbleiben kann. Sofern künftig aufgrund der Verpflichtung eine Inanspruchnahme droht, wird 
die Sparkasse in entsprechender Höhe eine Rückstellung bilden. 

Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) 

Die Sparkasse ist nach § 32 SpkG des Landes Nordrhein-Westfalen Mitglied des Sparkassenver-
bandes Westfalen-Lippe (SVWL). Der Anteil der Sparkasse am Stammkapital des Verbands be-
trägt zum Bilanzstichtag 0,24 %. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
hat die Aufgabe, das Sparkassenwesen bei den Mitgliedssparkassen zu fördern, Prüfungen bei 
den Mitgliedssparkassen durchzuführen und die Aufsichtsbehörde gutachterlich zu beraten. Zu 
diesem Zweck werden auch Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors 
gehalten. Für die Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen des Verbandes haften sämt-
liche Mitgliedsspar-kassen. Der Verband erhebt nach § 23 der Satzung des Verbands eine Um-
lage von den Mitglieds-sparkassen, soweit seine sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten 
nicht decken. 

Abschlussprüferhonorar 

Im Geschäftsjahr wurden für den Abschlussprüfer folgende Honorare erfasst: 

 TEUR 

Abschlussprüferleistungen 152 

Andere Bestätigungsleistungen 4 

Sonstige Leistungen 1 

Gesamtbetrag 157 
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Berichterstattung über die Bezüge der und andere Leistungen an Mitglieder des Vorstandes 

Für die Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Verwaltungsrat zuständig. Er orien-
tiert sich dabei an den Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände zu den 
Anstellungsbedingungen für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter. 

Mit den Mitgliedern des Vorstands bestehen auf bis zu fünf Jahre befristete Dienstverträge. Ne-
ben den festen Bezügen (Grundgehalt und Allgemeine Zulage von 15 %) kann den Mitgliedern 
des Vorstands als variable Vergütung eine Leistungszulage von bis zu 15 % des Grundgehalts 
gewährt werden. Die Leistungszulagen werden jährlich durch den Verwaltungsrat festgelegt. 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind nicht enthalten. Auf die festen Gehaltsan-
sprüche wird die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 

Der Vorsitzende des Vorstands, Herr Helmut Kanter, erhielt im Geschäftsjahr 181 TEUR erfolgs-
unabhängige Vergütung als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 8 TEUR. Erfolgsbe-
zogene Vergütungsbestandteile wurden in Höhe von 5 TEUR gewährt. 

Das Mitglied des Vorstandes, bis 30.06.2021 Frau Jutta Kuhn, erhielt im Geschäftsjahr 63 TEUR 
erfolgsunabhängige Vergütung als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 5 TEUR. Er-
folgsbezogene Vergütungsbestandteile wurden in Höhe von 21 TEUR gewährt. 

Das Mitglied des Vorstandes, seit 01.07.2021 Herr Olaf Büchter, erhielt im Geschäftsjahr 
68 TEUR erfolgsunabhängige Vergütung als Jahresfestgehalt und einen zusätzlichen Betrag in 
Höhe von 6 TEUR zur Finanzierung seines zusätzlichen Alterseinkommens. 

Die sonstigen Vergütungen von Herr Kanter und von Frau Kuhn betreffen im Wesentlichen Sach-
bezüge aus der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen. 

Für den Fall der regulären Beendigung seiner Tätigkeit mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
erhält Herr Helmut Kanter Bezüge, deren Barwert 2.714 TEUR beträgt. Der Anspruch von Herrn 
Kanter beträgt dann 60,9 % der festen Bezüge. Die Sparkasse hat hierfür im Geschäftsjahr 
313 TEUR zurückgestellt. 

Frau Kuhn ist zum 30.06.2021 in den Ruhestand eingetreten. Seit ihrem Ausscheiden erhält Frau 
Kuhn 55 % ihrer vormals festen Bezüge. Aus ihrem Anspruch aus einer freiwilligen individuellen 
Leistungszulage in Höhe von 15 % erhält sie im Jahr 2022 nach Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021 anteilig einen Betrag in Höhe von 10 TEUR. Im Jahr 2021 wurden der Pensions-
rückstellung 162 TEUR zugeführt. Der Barwert der künftigen Bezüge beträgt zum Bilanzstichtag 
1.874 TEUR. 

Auf die Pensionsansprüche wird ab Beginn der Ruhegehaltszahlung die Tarifentwicklung des 
öffentlichen Dienstes angewandt. 

Die Pensionsansprüche der Frau Kuhn sind in den Pensionsrückstellungen und -zahlungen für 
bzw. an frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene berücksichtigt. Seit dem 01. 
Juli 2021 erhält Frau Kuhn Ruhegehalt.  
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Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Bilanzprüfungsausschusses und des Risikoausschus-
ses der Sparkasse einschließlich lediglich beratender Teilnehmer wird ein Sitzungsgeld 
von  200 EUR je Sitzung gezahlt; die Vorsitzenden erhalten jeweils den doppelten Betrag. Er-
folgsbezogene Anteile, Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sowie Ansprüche bei vor-
zeitiger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. 

In Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich im Geschäftsjahr 2021  
folgende Bezüge der einzelnen Mitglieder der zuvor genannten Gremien: 

Name EUR  Name EUR 

Stegemann, Andreas 4.400,00 Breuer, Maria Elisabeth 1.400,00 

Erfkämper, Christine 1.200,00 Pliete, Beate 1.200,00 

Lönnecke, Rolf 2.000,00 Pooten, Prof. Dr. Holger 2.618,00 

Schiwek, Christian 1.000,00 Schrief, Franz 1.200,00 

Schlierkamp, Hiltrud 2.200,00 Seine, Nicole 200,00 

  Insgesamt 17.418,00 

Pensionsrückstellungen und -zahlungen sowie weitere Bezüge für bzw. an frühere Mitglie-
der des Vorstands und deren Hinterbliebene 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 159 TEUR gezahlt; die 
Pensionsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31. Dezember 2021 3.305 TEUR. 

Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31. Dezember 2021 Kredite, unwiderrufliche 
Kreditzusagen und Avale in Höhe von zusammen 75 TEUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats 
in Höhe von 1.017 TEUR gewährt. 

Mitarbeiter/innen 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2021 2020 

Vollzeitkräfte 40 42 

Teilzeit- und Ultimo- 
kräfte 

42 32 

 82 74 

Auszubildende 5 5 

Insgesamt 87 79 
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Nachtragsbericht 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses hat der Ukraine-Krieg erkennbar teilweise er-
heblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit vieler Märkte. Die konkreten Auswirkungen 
auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht ab-
schließend beurteilbar. Die im Lagebericht enthaltenen Prognosen sind in Anbetracht der sich 
entfaltenden Dynamik von hoher Unsicherheit geprägt. 

Es ist daher nicht auszuschließen, dass die weiteren sich aus dem Ukraine-Krieg ergebenden 
Entwicklungen zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die für das Geschäftsjahr 2022 ge-
planten Ergebnisgrößen führen werden. Negative Auswirkungen können sich insbesondere bei 
der Risikovorsorge, beim Zinsergebnis, den Verwaltungsaufwendungen und dem Jahresüber-
schuss mit entsprechenden Folgewirkungen auf das bilanzielle und aufsichtsrechtliche Kapital 
sowie die aufsichtsrechtlichen Kennziffern ergeben. 

Die seit Februar 2022 zunehmende Eskalation des Ukraine-Konflikts sowie die Entscheidung der 
EZB, die geldpolitischen Anleihekäufe beenden zu wollen, haben bis zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2021auf Grund des Zinsanstieges und der aktuellen Spreadent-
wicklung zu deutlichen Kursrückgängen der von der Sparkasse gehaltenen Wertpapiere (Bilanz-
posten Aktiva 5 und 6) geführt. Insofern ist nicht auszuschließen, dass es zum 31. Dezember 
2022 zu nennenswerten Bewertungsaufwendungen im eigenen Wertpapiergeschäft kommt. 

Hinsichtlich der Einschätzungen zur Entwicklungen des Geschäftsjahres 2022 verweist die Spar-
kasse auf den Abschnitt „Prognosebericht“ des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021. 
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Verwaltungsrat  
 
Vorsitzendes Mitglied 1. Stellvertreter des vorsitzenden Mitglieds 
  
Andreas Stegemann Prof. Dr. Holger Pooten 
Bürgermeister der Stadt Hochschullehrer und 
Haltern am See Diplom-Kaufmann 
 
 2. Stellvertreter des vorsitzenden Mitglieds 
 Rolf Lönnecke 
 Geschäftsführer i.R. 
  
 
 
Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 
 
Maria Elisabeth Breuer Dr. Hans-Ulrich Mast 
Kaufmännische Angestellte i.R. Manager i.R. 
  
  
Hiltrud Schlierkamp Hendrik Griesbach 
Hausfrau Student 
 
 
Prof. Dr. Holger Pooten Lukas Eichstaedt  
Hochschullehrer und  Ingenieur 
Diplom-Kaufmann  
 
 
Franz Schrief Ulrich Bäther 
Schulleiter Tischlermeister 
 
 
Beate Pliete Heinrich Wiengarten 
Referentin eines  Lehrer i.R. 
Bundestagsabgeordneten 
 
 
Rolf Lönnecke Hermann Döbber 
Geschäftsführer i.R. Selbstständiger Kaufmann i.R. 
 
 
Christian Schiwek Nicole Seine  
Sparkassenangestellter Sparkassenangestellte 
 
 
Christine Erfkämper Stefan Schrief 
Sparkassenangestellte Sparkassenangestellter 
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Vorstand 

Helmut Kanter               Olaf Büchter    Jutta Kuhn 
Vorsitzender Mitglied ab 1. Juli 2021  Mitglied bis 30. Juni 2021 

 

 

Haltern am See, 28. April 2022 

Vorstand 
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Anlage Anlagenspiegel 

    Entwicklung des Finanzanlagevermögens (Angaben in TEUR) 

    

Schuldverschrei-
bungen und andere 
festverzinsliche 
Wertpapiere 

Aktien und  
andere nicht fest-

verzinsliche 
Wertpapiere Beteiligungen 

Anteile an ver-
bundenen Un-
ternehmen 

Veränderungen saldiert * --- 3.776 7 --- 

            

Buchwerte         

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres --- 15.853 4.392 --- 
Stand am 31.12.  
des Geschäftsjahres --- 19.629 4.399 --- 

      
* Es wurde von der Zusammenfassungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 RechKredV Gebrauch gemacht. 

      

      

    
Entwicklung des Sachanlagevermögens  

(Angaben in TEUR)  

    
Immaterielle Anla-

gewerte Sachanlagen 

Sonstige Ver-
mögensge-
genstände  

Entwicklung der Anschaffungs-
/Herstellungskosten        
Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 26 11.446 ---  
Zugänge --- 1.108 ---  
Abgänge --- 365 ---  
Umbuchungen --- --- ---  
Stand am 31.12.  
des Geschäftsjahres 26 12.189 ---  

           

Entwicklung der kumulierten Ab-
schreibungen          
Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 26 7.459 ---  
Abschreibungen im Geschäftsjahr --- 242 ---  
Zuschreibungen im Geschäftsjahr --- --- ---  
Änderung der gesamten Abschrei-
bungen        

  
im Zusammenhang  
mit Zugängen --- --- ---  

  
im Zusammenhang  
mit Abgängen --- 326 ---  

  
im Zusammenhang  
mit Umbuchungen --- --- ---  

Stand am 31.12.  
des Geschäftsjahres 26 7.375 ---  
           
Buchwerte        
Stand am 1.1. des Geschäftsjahres --- 3.987 ---  
Stand am 31.12.  
des Geschäftsjahres --- 4.814 ---  
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Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2021 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

 

Die Stadtsparkasse Haltern am See hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende 
Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021und beziehen sich aus-
schließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Tätigkeit der Stadtsparkasse Haltern am See besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder 
andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für ei-
gene Rechnung zu gewähren.  

Die Stadtsparkasse Haltern am See definiert den Umsatz als Saldo aus der Summe folgender Kom-
ponenten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende 
Erträge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisionsauf-
wendungen und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 
31. Dezember 2021 TEUR 9.508. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahresdurchschnitt 
61,8. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt TEUR 957. 

Die Steuern auf Gewinn betragen TEUR 777. Die Steuern betreffen laufende Steuern. Die Stadtspar-
kasse Haltern am See hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.  


